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gebiet später zu reden sein wird, zur Unterverteilung an die an¬

geschlossenen Betriebe nach Maßgabe der diesen zustehenden Ver¬

arbeitungsmengen überwiesen.

Als Ersatz für Zucker war durch eine Bekanntmachung vom

26. Mai 1916 (RGBl. S. 421) die Verwendung von Süß-
stoff zur Herstellung von natürlichen und künstlichen Fruchtsäften

mit Ausnahme der zu Heilzwecken hergestellten gestattet worden;

sie wurde durch Bekanntmachung vom 7. Juni 1916 (RGBl.

S. 459) weiter zur Herstellung von Dunstobst, Kompott, Obst- und
Beerenweinen nach näherer Bestimmung der Reichszuckerstelle er¬

laubt. Nach Erlaß einer Bekanntmachung vom 20. Juni
1916 (RGBl. S. 633), wonach die Reichszuckerstelle Süßstoff auch

zu anderen als den in der Bekanntmachung vom 7. Juni 1916 be¬

stimmten Zwecken freigeben durfte, sind dann auch Versuche mit

der Verwendung von. Süßstoff zu Marmelade gemacht worden, die

jedoch zu keinem günstigen Ergebnis geführt haben. Bei der
Herstellung der Marmelade muß der Zucker mitverkocht werden.

Ein Kochen verträgt jedoch der Süßstoff nicht, weil dabei aus ihm

chemische Bestandteile ausgeschieden werden, die dem Erzeugnis

einen unangenehmen Beigeschmack geben. Außerdem hat man

die Erfahrung gemacht, daß Marmelade, der anstatt Zucker Süß¬

stoff zugesetzt wurde, nicht haltbar war; gerade der Zucker bildet

das hauptsächlichste Konservierungsmittel. Endlich würde eine

Ersetzung des Zuckers durch Süßstoff neben den anderen un¬

günstigen Wirkungen einen wesentlich höheren Verbrauch von Obst

bedingen, um die gleiche Warenmenge zu erzielen.

?. Ausfuhrverbot und Jollerleichterungen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Obst war im Frieden

zu einem nicht unbeachtlichen Teile von den Einfuhren aus dem

Auslande abhängig gewesen. Im Durchschnitt der drei letzten

Friedensjahre 1911 bis 1913 Hatte Deutschland — ohne Ein¬

rechnung der Südfrüchte — rund 460 000 Tonnen Obst ein¬

geführt und nur rund 17 000 Tonnen ausgeführt, also einen Ein¬

fuhrüberschuß von rund 443 000 Tonnen gehabt. An diesen Ein¬

fuhren waren die nach und nach in den Kriegszustand zu Deutsch¬

land getretenen Länder Frankreich, Italien, Portugal, Algier,

Amerika, Kanada, Australien und Rußland mit rund 250 000

Tonnen beteiligt gewesen. Die Zuschüsse aus diesen Ländern

fielen zum Teil sofort bei Kriegsbeginn, zum Teil nach und nach

Weg, die Zufuhren aus den neutralen und verbündeten Ländern
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